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Die staatlich regulierten Volkswirtschaften des frühe-
ren Comecon/RGW-Raumes, Indiens und anderer 
Entwicklungsländer haben sich in Schwellenländer 
und junge Industrieländer gewandelt und sich durch 
den Beitritt zur WTO in vielen Bereichen geöffnet. In 
Russland, China und Indien können inzwischen 100 
%ige Tochtergesellschaften gegründet werden. Aller-
dings sind bestimmte Bereiche für staatliche oder 
private inländische Mitgesellschafter reserviert, häufig 
im Bereich Energie, Finanzen, Gesundheit, auch Me-
dien. Andere Länder gewähren Bevorzugungen bei 
Beteiligung inländischer Gesellschafter, so Südafrika 
unter dem Black Empowerment System. Unabhängig 
von staatlichen Vorgaben sehen Unternehmen aber 
auch Vorteile darin, Geschäftspartner im Zielland an 
ihrer Tochtergesellschaft zu beteiligen, weil diese 
Markt-Know How, Ressourcen, Personal oder Ver-
triebsmöglichkeiten einbringen. Aber auch für solche 
privaten Joint Ventures gelten in manchen Ländern 
spezielle gesetzliche Regelungen, die sich im Grunde 
noch immer an das frühere Leitbild einer staatlichen 
Beteiligung anlehnen. Vereinbarungen zu einem Joint 
Venture müssen daher einerseits die staatlichen Vor-
gaben des Ziellandes für ausländische Beteiligungen 
beachten, zum anderen aber auch der gesellschafts-
rechtlichen Steuerung des Unternehmens dienen. 
 
 
Genehmigungen und behördliche Verfahren 
 
Die Rahmenbedingungen für die Errichtung eines 
Joint Ventures sind je nach Land unterschiedlich:  

In China unterliegt ein Joint Venture mit einem chine-
sischen staatlichen oder privaten Partner weiterhin 
einer staatlichen Genehmigung nach dem Joint Ven-
ture Gesetz. Das Gesetz gibt dabei bestimmte Rah-
menbedingungen vor, von denen das Joint Venture 
nicht abweichen darf. Teilweise überschneiden sich 
die Bestimmungen des Joint Venture Gesetzes mit 
denen zu ausländischen Beteiligungen und dem Ge-
sellschaftsrecht, die Bestimmungen zu Joint Ventures 
haben Vorrang. Im Genehmigungsverfahren prüft die 
Behörde ebenso wie bei ausländischen Tochterge-
sellschaften den Businessplan und den Zweck des 
Unternehmens. Allerdings lässt das Joint Venture 
Gesetz bestimmte Fragen ungeregelt, so dass diese 
vertraglich zu bestimmen sind. 
In Indien sind ausländische Investitionen nicht mehr 
von vornherein genehmigungsbedürftig, in vielen 
Branchen erfolgen sie auf der sogenannten Automatic 
Route. Dieses gilt auch, wenn ein ausländischer und 
ein indischer Partner das Unternehmen gemeinsam 
gründen. In bestimmten Branchen, z.B. Versicherun-
gen, Banken können sich ausländische Unternehmen 
jedoch nur bis zu einer bestimmten Quote beteiligen, 
häufig auch nur als Minderheitsgesellschafter. In eini-
gen Branchen sieht Indien Bandbreiten vor, so dass 
Minderheitsbeteiligungen genehmigungsfrei sind, 
Mehrheitsbeteiligungen aber genehmigungsbedürftig. 
In Brasilien und Argentinien müssen sich wegen staat-
licher Investitionskontrollen ausländische Gesellschaf-
ten zunächst im Land registrieren lassen. Erst dann 
können sie sich an einem inländischen Unternehmen 
ganz oder teilweise beteiligen. 
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Joint Venture Vertrag 
 
Der Joint Venture-Vertrag (Joint Venture Agreement, 
JVA) besteht in der Regel aus einem Paket von Ver-
trägen, das die Rechtsbeziehungen der beteiligten 
Unternehmen sowie des künftigen Joint Ventures mit 
den Gesellschaftern regelt. Kernstück ist der Joint 
Venture Vertrag, bei dem es sich nach deutschem 
rechtlichen Verständnis um eine BGB-Gesellschaft 
(GbR) handelt. Er enthält das Gesamtkonzept für das 
gemeinsame Vorhaben entweder in seinem eigentli-
chen Text oder in Form von Anlagen. Da sich das 
Gemeinschaftsvorhaben (Joint Venture) in der Regel 
in einer eigenen Kapitalgesellschaft (zumeist einer 
Private Limited Company) verkörpert, umfasst der 
Joint Venture Vertrag auch die Verfassung der Joint 
Venture Gesellschaft und teilweise bereits im Wortlaut 
spätere Satzungsbestimmungen. Hinzu kommt ein 
Businessplan, der die Grundlage für das vereinbarte 
Investment darstellt und sodann verschiedene Ver-
tragstexte für die Tätigkeit des Joint Venture, etwa 
Technologielizenz, Vertriebsvereinbarungen, Marken-
lizenzen, Kauf- oder Mietverträge über Maschinen und 
Immobilien, Serviceverträge und Dienstverträge. Die-
se Zusatzverträge werden abgeschlossen, sobald die 
Joint Venture Gesellschaft entstanden ist. Zu beach-
ten ist, dass sich die Regelungen aus dem Joint Ven-
ture Vertrag und der Satzung der Joint Venture Ge-
sellschaft nicht widersprechen dürfen, sondern allen-
falls ergänzen.  
 
 
Investitionen und Kapital 
 
Sofern die Vorschriften des Zielstaates eine bestimm-
te Investitionsgröße vorgeben, haben die Parteien 
diese einzuhalten. Die Investition ist dann Gegens-
tand des Joint Venture Vertrags und der staatlichen 
Genehmigungsprüfung. Aus dem Investitionsvolumen 
leitet sich sodann die Kapitalstruktur der Gesellschaft 
ab. Dabei verlangen manche Länder, dass die Ge-
samtinvestition im Wesentlichen aus eigenen Mitteln 
(Eigenkapital/Gesellschafterdarlehen) der Gesell-
schafter dargestellt wird, nicht aber über Kredite von 
Banken im Zielland. Ob das Kapital in bar oder in 
Form von Sachwerten oder ideellen Werten einge-
bracht wird, richtet sich nach dem Projekt und den 

konkreten Verhältnissen. Da sich die geforderte Ei-
genkapitalquote auch nach der Investition richtet, 
müssen die Parteien abwägen, ob sie ihre Mittel in die 
Gesellschaft als Kapital einlegen oder sie dieser zur 
Nutzung zur Verfügung stellen. Jedenfalls muss ge-
währleistet sein, dass beide Partner ihre Einlagever-
pflichtung erfüllen können, anderenfalls muss das 
Vorhaben abgebrochen werden können. Die Kapital-
sicherung ist insofern ein kritischer Erfolgsfaktor, als 
das Gesamtkapital häufig nicht in vollem Umfang zu 
Beginn eingezahlt wird, sondern gegebenenfalls in 
mehreren Stufen über mehrere Jahre. Sofern die Ge-
sellschafter oder die Joint Venture Gesellschaft 
Fremdmittel beschaffen müssen, sollte der Eintritt in 
das Joint Venture erst erfolgen, wenn die Gesamtfi-
nanzierung gesichert ist. 
 
 
Gesellschaft und Management 
 
Anders als in Deutschland besteht die Organstruktur 
nur aus zwei Ebenen: Gesellschafterversammlung 
(Shareholder Assembly) und Board, gegebenenfalls 
anstelle des Board eine einzelne Führungsperson. 
Einige Länder sehen neben dem Board noch ein 
zwingendes oder optionales Aufsichtsgremium vor; 
dieses hält aber in der Regel nicht die Rechte der 
Gesellschafter, bestellt also nicht die Mitglieder des 
Board. Während in einer deutschen GmbH die Ge-
sellschafterversammlung Entscheidungen treffen und 
mittels Weisungen an die Geschäftsführung durchset-
zen kann, ist dieses in der Board-Struktur in der Regel 
anders. Die Rechte der Gesellschafterversammlung 
sind oft auf formale Aufgaben auf Ebene von Satzung 
und Kapital, grundsätzliche Entscheidungen sowie die 
Besetzung des Board beschränkt. In Joint Venture 
Verträgen  ist daher regelmäßig die Sitzverteilung im 
Board Vertragsgegenstand. Der Joint Venture Vertrag 
bestimmt, welche Gesellschafter wie viele Sitze im 
Board haben und wer den Vorsitzenden entsendet. 
Das Amt des Chairman wird dabei häufig mit beson-
deren Rechten ausgestattet, insbesondere einer Dop-
pelstimme für den Fall der Stimmengleichheit bei Ab-
stimmungen. Dabei kommt es nicht selten vor, dass 
die Parteien des Joint Ventures bei den Verhandlun-
gen dadurch ausgewogene Positionen erreichen wol-
len, dass die ausländische Partei die Mehrheit der 
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Geschäftsanteile hält, zum Ausgleich die inländische 
Partei den Chairman stellt. Dieses führt regelmäßig zu 
einer Umkehrung der Machtverhältnisse, da in der 
Praxis das Board den größten Teil der Geschäftsent-
scheidungen trifft. 
 
Ist das Joint Venture auf allen Ebenen zu pari ange-
legt, kann bei Abstimmungen leicht eine Pattsituation 
entstehen und die Gesellschaft dadurch in ihren Ent-
scheidungen blockiert werden. Für diesen Fall sehen 
manche Joint Venture Verträge komplexe Verständi-
gungsmechanismen vor, bis hin zur Einschaltung ex-
terner Moderatoren oder Entscheider. Bleibt die Ent-
scheidung trotzdem blockiert, sollen die Parteien das 
Joint Venture auflösen können und eine der Partei 
den Anteil der anderen übernehmen können. Derarti-
ge Regelungen sind mit großer Vorsicht zu betrach-
ten, da sie missbraucht werden können, indem eine 
Partei gezielt den Konsens verweigert, um am Ende 
die Beteiligung des Partners an sich zu ziehen. 
 
 
Verfügungen über Anteile 
 
In noch regulierten Märkten sehen die staatlichen 
Joint Venture Regeln oft keine Regeln zu einer vorzei-
tigen Beendigung oder einen Wechsel in der Gesell-
schafterstruktur des Joint Ventures vor. Joint Venture 
Verträge müssen daher verschiedenartige Mechanis-
men entfalten, nach denen bei Vertragsverletzungen 
oder Scheitern des Joint Ventures oder einen fehlen-
den Beitrag des Joint Venture Partners eine vorzeitige 
Beendigung oder eine Übernahme der Anteile des 
betreffenden Partners möglich ist. Die Praxis hat dazu 
entsprechende Mechanismen entwickelt, die einer 
fortlaufenden Weiterentwicklung und Anpassung un-
terliegen. Kommen die Parteien aufgrund des Joint 
Venture Vertrages oder einer späteren freiwilligen 
Vereinbarung zu einer Übertragung der Anteile eines 
Partners auf den anderen, kann diese in einigen Län-
dern nicht ohne staatliche Genehmigung oder Über-
prüfung erfolgen. In China würde dieses eine Ände-
rung des Joint Venture Vertrages bedeuten und muss 
daher behördlich genehmigt werden. Ähnliches gilt 
auch in einigen arabischen Ländern. Indien hat inzwi-
schen seine Bestimmungen zur Übertragbarkeit von 
Anteilen an ausländische Gesellschafter gelockert. 

Allerdings unterliegt die Höhe des Kaufpreises staatli-
cher Überprüfung: Ein Wertgutachten muss die An-
gemessenheit belegen, die Zahlung kann nur in Geld 
erfolgen, wobei die Empfängerbank diese gegenüber 
der Zentralbank bestätigen muss.  
Sofern die Parteien keine geeigneten Regelungen zur 
Übernahme finden, läuft der ausländische Investor 
Gefahr, dass seine Anteile an den inländischen Part-
ner übergehen und dieser damit allein über das ein-
gebrachte Know-how und die Technologie verfügen 
kann. 
 
 
Technologietransfer 
 
Häufig bringt der ausländische Investor geschäftliches 
und technisches Wissen in das Joint Venture ein. Art 
und Umfang der eingebrachten Technologien muss 
daher mit großer Vorsicht definiert werden, auch die 
spätere Weiterentwicklung, der Gebrauch im Zielland 
und außerhalb des Landes weltweit. Regelmäßig ist 
dem ausländischen Investor daran gelegen, dass ihm 
seine Technologie nicht über andere Anbieter wieder 
in den eigenen Märkten in der Welt als Wettbewerber 
begegnet. Zum Schutz der eingebrachten und weiter-
entwickelten Technologie empfiehlt sich daher, dass 
deren Einsatz strikt auf die Zwecke des Joint Ventures 
beschränkt ist, regelmäßig sollte der Joint Venture 
Partner keinen Eigenbezug darauf eingeräumt be-
kommen. Daher sollte Technologie nicht zum eigenen 
Rechtsbestand der Joint Venture Gesellschaft gehö-
ren, sondern dieser vom ausländischen Investor li-
zenziert werden. Scheitert das Joint Venture, kann die 
Technologielizenz gekündigt werden – im Falle einer 
Trennung verbleibt die Technologie nicht in der ehe-
maligen Joint Venture Gesellschaft oder wandert auf 
diese Weise legal zu dem Joint Venture Partner.  
 
 
Unternehmensprüfung und Garantien 
 
Im Hinblick auf das finanzielle, organisatorische, tech-
nologische und marktmäßige Engagement des aus-
ländischen Investors kommt das Eingehen eines Joint 
Ventures mit einem inländischen Partner einem Un-
ternehmenskauf nahe. Die Solidität und Leistungsfä-
higkeit des Joint Venture Partners hat daher große 
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Bedeutung für den Erfolg des späteren Vorhabens. 
Eine Überprüfung (due diligence) des Joint Venture 
Partners  sollte regelmäßig erfolgen, auch wenn die 
Prüfungsergebnisse in manchen Ländern nicht mit der 
gleichen Zuverlässigkeit beurteilt werden können, wie 
in den meisten Industrieländern. Zusätzlich muss der 
Joint Venture Vertrag garantieren, dass die Strukturen 
und Verhältnisse des Joint Venture Partners den Dar-
stellungen entsprechen, er seine Leistungen vertrags-
gerecht erbringt und sein Verhalten vertragsgerecht 
ausrichtet. Verletzt der Joint Venture Partner Garan-
tien, sollte dem ausländischen Investor ein Recht zur 
Kündigung der Gesellschaft oder zur Liquidation, zur 
Übernahme der Anteile und/oder auf Schadensersatz 
zustehen. 
 
 
Wettbewerb 
 
In der Regel werden die Vertragsparteien eine ge-
meinsame Vorstellung zur Bearbeitung des Markts im 
Zielland entwickeln: Zumeist dürfen die Parteien in 
diesem Markt nur über das Joint Venture arbeiten. 
Der ausländische Investor behält sich die Bedienung 
seiner ausländischen Märkte weltweit vor, der inländi-
sche Vertragspartner die Bedienung seines Landes 
mit anderen Produkten und Leistungen als denen aus 
dem Joint Venture. 
 
 
Beendigung 
 
Die Beendigung des Joint Ventures kann auf zweierlei 
Weise erfolgen: Entweder durch die Übernahme der 
Anteile des Mitgesellschafters oder aber durch Liqui-
dation der Gesellschaft. Für die Liquidation sind so-
genannte Vorzugsrechte (preferential rights) vorzuse-
hen, nach denen der ausländische Investor Zugriff auf 
die von ihm eingebrachten Gegenstände, insbesonde-
re Maschinen und Ausrüstungsgegenstände, aber 
auch auf Know-how, Schutzrechte und möglichst auch 
auf den Kundenstamm hat. Anderenfalls läuft er Ge-
fahr, dass der inländische Joint Venture Partner den 
gesamten geschäftlichen Bestand des Joint Ventures 
übernimmt und der ausländische Investor künftig von 
diesem Markt abgeschnitten ist. 
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